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1. Allgemeines 
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten aus-

schließlich; entgegenstehende oder von unse-
ren Verkaufsbedingungen abweichende Be-
dingungen des Bestellers erkennen wir nicht 
an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn 
wir in Kenntnis entgegenstehender oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Bestellers die Lieferung an 
den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und 
dem Besteller zwecks Ausführung dieses Ver-
trages getroffen werden, sind in diesem Ver-
trag schriftlich niedergelegt. Mündliche Abre-
den bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung. 

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur ge-
genüber Unternehmern i.S.v. § 310 Abs. 1 
BGB.  

2. Angebote 

Unsere Angebote sind freibleibend. Wir sind 
berechtigt, das Angebot des Bestellers inner-
halb von zwei Wochen durch Zusendung einer 
Auftragsbestätigung anzunehmen oder dem 
Besteller innerhalb dieser Frist die bestellte 
Ware zuzusenden.  

3. Preise- Zahlungsbedingungen 
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 

anderes ergibt, gelten unsere Preise – zuzüg-
lich gesetzlicher Mehrwertsteuer - „ab Werk“, 
ausschließlich Verpackung; diese wird geson-
dert in Rechnung gestellt.  

(2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise 
entsprechend zu erhöhen, wenn nach Ab-
schluss des Vertrages Kostenerhöhungen, 
insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen 
oder Materialpreissteigerungen eintreten. Die-
se werden wir dem Besteller auf Verlangen 
nachweisen. Erhöht sich der vereinbarte Net-
to-Preis durch Kostenerhöhungen um mehr als 
20 %, kann der Besteller innerhalb von sieben 
Tagen von dem Vertrag zurücktreten.  

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne 
Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rech-
nungsdatum zur Zahlung fällig. Der Abzug von 
Skonto bedarf gesonderter schriftlicher Ver-
einbarung. 

(4) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur 
zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns aner-
kannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung ei-
nes Zurückbehaltungsrechts nur insoweit be-
fugt, als sein Gegenanspruch auf dem glei-
chen Vertragsverhältnis beruht.  

4. Lieferzeit 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Liefer-

zeit setzt die Abklärung aller technischen Fra-
gen voraus. Die Einhaltung unserer Lieferver-
pflichtung setzt weiter die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung 
des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht-
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder 
verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir berechtigt, den uns inso-
weit entstehenden Schaden, einschließlich et-
waiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlan-
gen. Weitergehende Ansprüche bleiben vor-
behalten.  

(3) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (2) vor-
liegen, geht die Gefahr eines zufälligen Unter-
gangs oder einer zufälligen Verschlechterung 
der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Be-
steller über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist.  

(4) Soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein 
Fixgeschäft i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder 
von § 276 HGB ist, haften wir nach den ge-
setzlichen Bestimmungen. Wir haften auch 
nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
als Folge eines von uns zu vertretenden Lie-
ferverzugs der Besteller berechtigt ist, geltend 
zu machen, dass sein Interesse an der weite-
ren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.  

(5) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Best-
immungen, sofern der Lieferverzug auf einer 
von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. 
Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von 
uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsver-
letzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaf-
tung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. Gleiches gilt, 
soweit der Lieferverzug auf einer schuldhaften 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
beruht. 

(6) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt.  

5. Gefahrübergang 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist die Lieferung „ab Werk“ 

vereinbart. Dies gilt insbesondere auch dann, 
wenn wir die Transportkosten tragen.  

(2) Das Abschließen einer Transportversicherung 
obliegt dem Besteller. Der Besteller trägt auch 
die Kosten der Transportversicherung.  

6. Mängelgewährleistung 

(1) Die Mängelansprüche des Bestellers setzen 
voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeoblie-
genheiten ordnungsgemäß nachgekommen 
ist.  

(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, 
sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung 
in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lie-
ferung einer neuen mangelfreien Sache be-
rechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung sind 
wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbe-
seitigung erforderlichen Aufwendungen, ins-
besondere Transport- , Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese 
nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache 
nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort 
verbracht wurde.  

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Be-
steller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt 
oder Minderung zu verlangen.  

(4) Sofern der Besteller Schadensersatzansprü-
che geltend macht, gilt Ziff. 4. Abs. (5) ent-
sprechend. 

(5) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwin-
gende Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz.  

(6) Soweit Vorstehendes keine abweichende Re-
gelung enthält, ist die Haftung ausgeschlos-
sen.  

(7) Die Mängelansprüche verjähren in vierund-
zwanzig Monaten, gerechnet ab Gefahrüber-
gang.  

(8) Der Besteller verpflichtet sich, die Kaufsache 
nicht an Verbraucher im Sinne von § 13 BGB 
weiter zu veräußern und auch nicht an Händ-
ler, die wiederum an Verbraucher veräußern. 

(9) Der Besteller ist verpflichtet, seinen Neben-
pflichten aus dem Liefervertrag nachzukom-
men und insbesondere im Rahmen der Nach-
erfüllung oder der Rückabwicklung die Kauf-
sache den gesetzlichen Regelungen entspre-
chend sorgfältig zu behandeln.  

7. Gesamthaftung 

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadenser-
satz als in Ziff. 4. und 6. vorgesehen, ist - ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs - ausgeschlossen.  

(2) Soweit die Schadensersatzhaftung uns ge-
genüber ausgeschlossen oder eingeschränkt 
ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönli-
che Schadensersatzhaftung unserer Ange-
stellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen.  

8. Eigentumsvorbehaltssicherung 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kauf-

sache bis zum Eingang aller Zahlungen aus 
dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem 
Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kauf-
sache zurückzunehmen. In der Zurücknahme 
der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt 
vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies aus-
drücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung 
der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rück-
tritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme 
der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, 
der Verwertungserlös ist auf die Verbindlich-
keiten des Bestellers – abzüglich angemesse-
ner Verwaltungskosten – anzurechnen.  

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache 
pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden aus-
reichend zum Neuwert zu versichern. Sofern 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforder-
lich sind, muss der Besteller diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Drit-
ter hat uns der Besteller unverzüglich schrift-
lich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. 
§ 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 
771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für 
den uns entstandenen Ausfall. 

(4) Der Besteller ist berechtigt über die in unse-
rem Eigentum stehenden Waren im ordentli-
chen Geschäftsgang zu verfügen, solange er 
seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsver-
bindung rechtzeitig nachkommt.  

(5) Der Besteller tritt uns bereits jetzt alle Forde-
rungen aus dem Verkauf von Waren, an de-
nen uns Eigentumsrechte zustehen, im Um-
fang unseres Eigentumsanteils an den ver-
kauften Waren zur Sicherung ab. Die Abtre-
tung der Forderungen ist unabhängig davon, 
ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbei-

tung weiter verkauft worden ist. Zur Einzie-
hung der Forderungen bleibt der Besteller 
auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, 
bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns, 
die Forderung nicht einzuziehen, solange der 
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht 
in Zahlungsverzug gerät und insbesondere 
kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung 
vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir 
verlangen, dass der Besteller uns die abgetre-
tenen Forderungen und deren Schuldner be-
kannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen An-
gaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und dem Schuldner (Dritten) die 
Abtretung mitteilt.  

(6) Bei der Verarbeitung oder Umbildung der 
Kaufsache durch den Besteller gelten wir als 
Hersteller und erwerben Eigentum an den neu 
entstehenden Waren. Wird die Kaufsache mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet oder untrennbar vermischt, so er-
werben wir das Miteigentum an der neuen Sa-
che im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Rechnungswert) zu den anderen verarbeite-
ten bzw. vermischten Gegenständen zur Zeit 
der Verarbeitung bzw. Vermischung. Für die 
durch Verarbeitung oder Vermischung entste-
hende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie 
für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die 
Sache des Bestellers als Hauptsache anzuse-
hen ist, so gilt als vereinbart, dass der Bestel-
ler uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt. 
Der Besteller verwahrt das so entstandene Al-
leineigentum oder Miteigentum für uns.  

(7) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen 
zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn 
ab, die durch die Verbindung der Kaufsache 
mit einem Grundstück gegen einen Dritten er-
wachsen.  

(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Si-
cherheiten auf Verlangen des Bestellers inso-
weit freizugeben, als der realisierbare Wert 
unserer Sicherheiten die zu sichernden Forde-
rungen um mehr als 10 % übersteigt oder den 
Nennbetrag um mehr als 50 % übersteigt; die 
Auswahl der freizugebenen Sicherheiten ob-
liegt uns.  

9. Gerichtsstand – Erfüllungsort 
(1) Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag 

ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist Mann-
heim, sofern der Besteller Kaufmann ist. Wir 
sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an 
seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verkla-
gen.  

(2) Auf den Vertrag findet das Recht der Bundes-
republik Deutschland Anwendung; die Geltung 
des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.  

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfül-
lungsort.  


